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§ 4 
 

Besuchsgebühren / Entgelte 
 
1. Für den Besuch des Kindergartens sind Besuchsgebühren als Beitrag zu den Betriebskos-

ten der Einrichtung in folgender Höhe zu entrichten: 
 
von 3 bis 4 Stunden täglich  €   108,00 
von 4 bis 5 Stunden täglich  €   126,50 
von 5 bis 6 Stunden täglich  €   150,50 
von 6 bis 7 Stunden täglich  €   176,00 
von 7 bis 8 Stunden täglich  €   200,00 

 
2. Der Elternbeitragszuschuss des Freistaates Bayern in Höhe von 100,00 € ist in den Be-

suchsgebühren bereits berücksichtigt. Die Anrechnung ist auf die Höhe der festgesetzten 
Gebühr begrenzt. 
Der Beitragszuschuss ist an eine Stichtagsregelung gekoppelt. Er gilt jeweils ab dem  
01. September des Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird, und wird bis zur 
Einschulung gezahlt.  
 

3. Die Kernzeit richtet sich nach der jeweiligen Einrichtungsart. Die Mindestbuchungszeit 
muss eingehalten werden. 

 
4. Die Buchungszeiten werden grundsätzlich für das gesamte Kindergartenjahr festlegt. Eine 

Umbuchung ist in der Folge nur einmal pro Kindergartenjahr möglich und muss vier Wochen 
vorher schriftlich beantragt werden. Weitere Änderungen der gebuchten Betreuungszeiten 
sind nur in Härtefällen auf Antrag möglich. Dieser Antrag ist mit Begründung für den Ände-
rungsbedarf an den Träger zu richten, der darüber entscheidet. Während der letzten 3 Mo-
nate des Kindergartenjahres ist eine Reduzierung der Buchungszeiten nicht möglich. Eine 
Höherbuchung ist nur möglich, wenn ausreichende Personalstunden vorhanden sind.  

 
5. Die vorübergehende Abwesenheit eines Kindes vom Kindergarten lässt die Gebührenpflicht 

unberührt. Die Gebühr ist auch dann in voller Höhe zu entrichten, wenn das Kind wegen 
Krankheit oder aus persönlichen Gründen fernbleibt und der Platz im Kindergarten für das 
Kind freigehalten werden soll.  

 
§ 5 
 

Weitere Kosten 
 

1. Das Entgelt für die monatliche Verpflegungspauschale (Mittagessen und eine wöchentliche 
gesunde Brotzeit) beträgt 140,00 €. 
Bei einer Änderung der Kosten für das Mittagessen bzw. Brotzeit erfolgt eine Anpassung 
des Entgeltes.  
 

2. In der Verpflegungspauschale sind bereits die Schließungstage der Einrichtung mitberück-
sichtigt. Bei Krankheit oder Abwesenheit des Kindes gibt es keine Rückerstattung. 
 

3. Das monatliche Spielgeld beträgt 9,00 €. 
 
4. Das monatliche Getränkegeld beträgt 3,00 €. 

 
5. Die Verpflegungspauschale sowie das Spiel- und Getränkegeld werden monatlich im Vo-

raus gemeinsam mit den Besuchsgebühren abgebucht.  
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